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U/WS CH AU

Die Verschuldung der Entwicklungslände
Dr. Horsti Kriebel, Bonn y i " K ' !

Der Gesamtbetrag der ausstehenden öffentlidien*) 
und öffentlidi-garantierten®) Sdiulden der 95 Ent- 
lungsländer wudis von 1962 bis Mitte 1966 von 25 

Mrd. $ auf 41 Mrd. $, d. h, um rund 60 "/o oder jähr- 
lidi um etwa 16 “/o. In Südasien (insbesondere Indien 
und Pakistan) haben sidi die Sdiulden im genannten 
Zeitraum sogar verdoppelt. Diese Zahlen enthalten 
nidit die private (nidit öffentlidi garantierte) Aus- 
landsversdiuldung. Unter Einsdiluß eines ungefähren 
Sdiätzbetrages für soldie privaten Sdiulden dürfte 
die Gesamtversdiuldung der Entwidclungsländer Mitte 
1966 mehr als 45 Mrd. $ (160 Mrd, DM) betragen.

Die Sdiuldendienstleistungen der Entwicklungsländer 
stiegen von 1962 bis 1966 von 2,7 Mrd. $ auf fast 
4 Mrd. $, d. h. um rund 45 “/o oder jährlich um etwa 
10 V». Bei Einschluß der privaten Auslandsverschul
dung erhöhen sich die Zahlen noch. Von den Zahlun
gen im Jahre 1966 entfallen ca. 2,8 Mrd. $ auf Til- 
gungs- und ca. 1,2 M ri $ auf Zinszahlungen. Der 
Schuldendienst nahm damit stärker zu als der Waren
export dieser Länder, der zwischen 1960 und 1965 
jährlich nur um 6,5 Vo stieg.

öffentliche und öffentlich-garantlerte Auslands
schulden und Sdiuldendienstzahlungen  

der Entwicklungsländer*)
(in  M rd . US $)

A u ss te h e n d e  S d iu ld e n  2) S d iu ld e n d ie n s t-  
z a h lu n g e n  3)

1962 1 1964 3 0 .6 .6 6  
(je w e ils  31. 12). 1962 1964 1966

g e p la n t

95 L ä n d er 4) 25,23 33,77 41,10 2,71 3,32 3,96
d a v o n
S ü d as ien 4,75 7,57 9,41 0,23 0,40 0,44

1) Q u e l l e :  V /e l tb a n k -J a h re s b e r id it  1966/67.
2) E in sd ilie ß lid i n o d i n id i t  a u s g e z a h lte r , a b e r  z u g e sa g te r  B e träg e .
3) T ilg u n g en  u n d  Z in sen .
4) D ie A n g a b e n  b a s ie re n  fü r  48 L ä n d er au f  r e la t iv  g en a u e n  
s ta t is t is d ie n  A n g ab en , fü r d ie  r e s tl id ie n  37 L ä n d e r au f  m e h r o d e r  
m in d e r  g ro b e n  S d iä tzu n g en .

An den Gesamtschulden haben die kurzfristigen Liefe
rantenkredite, die sich auf wenige Länder (vor allem 
auf Brasilien, Argentinien, Peru, Korea-Süd, Taiwan, 
Nigeria) konzentrieren, mit etwa V? einen erheblichen 
Anteil. Am laufenden Schuldendienst beläuft er sich 
— wegen der relativ kurzen Laufzeiten und der hohen 
Zinssätze — sogar auf rund Vs, Der Anstieg der Ver
schuldung und des Schuldendienstes hat bei einigen 
Ländern zu Zahlungsbilanzschwierigkeiten in solchem

1) D ffe n tlid ie  A u slan d ssc h u ld en  u m fa ssen  S d iu ld e n  v o n  R eg ie- 
r u n g e n  u n d  d e re n  p o li t is d ie n  G lie d e ru n g e n  u n d  V e r tre tu n g e n .
2) D as s in d  p r iv a te  S d iu ld e n , d ie  v o n  R eg ie ru n g en  o d e r  d e re n  
V e r tre tu n g e n  g a ra n t ie r t  w o rd en  s ind .

Ausmaße geführt, daß multilaterale Umschuldungs
aktionen erforderlich wurden.

UNBERÜCKSICHTIGTES NETTOPRINZIP

Die Entwicklungsländer fordern von den Industrie
ländern daher einerseits aktive Mithilfe bei der 
Überwindung bereits vorhandener Schuldendienst
schwierigkeiten und andererseits geeignete Vorsorge
maßnahmen, die das Entstehen solcher Schwierig
keiten künftig von vornherein ausschließen. Die Ar
gumentation läßt sich dabei in folgender Weise zu
sammenfassen:
Die Entwicklungsländer müssen zur Sicherung ihres 
wirtschaftlichen Aufbaus über einen längeren Zeit
raum hin notwendigerweise m e h r  Güter einführen, 
als sie gleichzeitig ausführen können. Das dadurch 
bedingte strukturelle Leistungsbilanzdefizit muß durch 
entsprechende Überschüsse in der Kapitalbilanz — 
genauer durch Entwicklungshilfe der Industrienatio
nen — ausgeglichen werden. Die Entwicklungshilfe 
muß sich somit betragsmäßig am Leistungsbilanz
defizit der Nehmerländer orientieren.

Entwicklungshilfe in Kreditform bringt durch Tilgung 
und Verzinsung laufende Sdiuldendienstverpflichtun- 
gen mit sich. Der vom Ausland zur Verfügung ge
stellte Hilfebetrag muß demnach so bemessen sein, 
daß er nicht nur zur finanziellen Abdeckung des 
Importüberschusses, sondern auch zur Bezahlung der 
Tilgungs- und Zinsverpflichtungen ausreicht.

Langfristig stärkt die Entwicklungshilfe. tendenziell 
einerseits die Exportfähigkeit und vermindert ande
rerseits den Importsog infolge der vermehrten Sub
stitution bislang eingeführter Güter durch Eigener
zeugnisse. Die damit verbundene allmähliche Aktivie
rung der Leistungsbilanz ermöglicht den Entwicklungs
ländern die Rückzahlung der Auslandsschulden und 
schließlich eventuell auch den gänzlichen Verzicht auf 
neue Hilfe.

Die Erfahrung zeigt aber, daß der Importbedarf der 
Entwicklungsländer gerade infolge des Aufbaus eige
ner Industriekapazitäten in der Regel zunächst stark 
anwächst. Damit treten zumindest kurzfristig Zah
lungsbilanzschwierigkeiten auf. Die Sdiuldendienst- 
verpflichtungen, die insbesondere bei Gewährung von 
Krediten zu verhältnismäßig harten Konditionen be
trächtlichen Umfang erreichen können, erweisen sich 
als Belastung, weil sie einen großen Teil der ver
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fügbaren Devisen binden. Sie stellen damit nicht zur 
Finanzierung der für den wirtschaftlichen Aufbau er- 
forderlidien Importe zur Verfügung. Die zur Import
finanzierung verfügbare Netto-Auslandshilfe (Brutto
hilfe abzüglich Tilgungen und Zinsen) schmilzt wegen 
zunehmender Schuldendienstleistungen immer mehr 
zusammen. Diese Wirkung tritt nidit ein, wenn die 
Brutto-Auslandshilfe erhöht wird oder wenn die Kre
ditkonditionen (Laufzeit, Freijahre, Zinsen) groß
zügig verbessert werden. Die Bereitstellung von 
Entwicklungshilfe sollte daher vom sog. Nettoprinzip 
bestimmt sein, d. h. die Geberländer sollten sich be
reiterklären, die jährliche Nettoleistung über einen 
längeren Zeitraum zumindest auf dem gegenwärtigen 
Stand zu halten. Dennoch kurzfristig durch Über
schuldung auftretende Zahlungsbilanzschwierigkeiten 
sollten dureäi besondere Maßnahmen der Schulden
erleichterung (Umschuldung oder Schuldenerlaß) be
hoben werden.

VERSCHULDUNG UND  WIRTSCHAFTSKRAFT

Bei der Auseinandersetzung mit diesen Tatbeständen 
und den daraus resultierenden Forderungen der Ent
wicklungsländer muß man sich die folgenden Punkte 
vor Augen führen:
□  Das Verschuldungsproblem der Entwicklungsländer 

ist weniger eine Frage der internen Aufbringung 
der Sdiuldendienstleistungen im jeweiligen Schuld
nerland in nationalen Geldeinheiten, sondern in 
erster Linie ein Zahlungsbilanz- und Devisenpro
blem.

□  Zahlungsbilanzschwierigkeiten sind jedoch keines
wegs stets allein auf übermäßigen Schuldendienst 
zurückzuführen. Ursächlich können ebenso sein: 
Rückgang der Exporte, Ansteigen der Importe, 
Kapitalflucht infolge politischer bzw. wirtschaft
licher Unsicherheit.

□  Selbst eine relativ hohe Auslandsverschuldung ist 
für ein Land tragbar, wenn auf dem Waren- und 
Dienstleistungssektor Devisen in ausreichendem 
Umfange zur Abdeckung der Schuldendienstver
pflichtungen anfallen. Die Auslandsverschuldung 
an sich braucht somit noch kein Anlaß zur Sorge 
zu sein. Ob sie unbedenklich oder gefährlich ist, 
hängt allein von der Wirtschaftskraft des betref
fenden Landes ab. Eine erfolgreich voransdireitende 
Volkswirtschaft dürfte in the long run mit zeit
weiligen Verschuldungsschwierigkeiten durchaus 
fertig werden.

□  In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, 
daß der größte Teil der Entwicklungshilfe in Form 
von Darlehen gewährt wird. Daher ist die wach
sende Auslandsverschuldung vieler Entwicklungs
länder eine kaum vermeidbare Begleiterscheinung 
beim Aufbau ihrer Volkswirtschaften. Je mehr die 
Entwicklungsländer bestrebt sind, Auslandskapital 
hereinzuholen, und je mehr sich die Industrie
länder bemühen, die den Fortsdiritt hemmende Ka
pitalknappheit in diesen Ländern durch Gewäh
rung von Darlehen wenigstens teilweise zu über

winden, um so größer wird zwangsläufig die Ver
schuldung der Nehmerländer.

□  Die zunehmende Auslandsverschuldung vieler 
Entwicklungsländer ist im großen und ganzen eine 
entwicklungsbedingte Notwendigkeit. Auch die 
Entwicklungsländer des letzten Jahrhunderts hat
ten mit erheblichen Versdiuldungsproblemen zu 
kämpfen, die ohne wesentliche Störungen über
wunden werden konnten; nicht zuletzt deshalb, 
weil damals Darlehensgewährung und wirtschaft
liche Entwicklung sich etwa im Gleichschritt voll
zogen.

KEINE AUTOMATISCHE BESSERUNG

Eine kritische Auseinandersetzung kann nicht an der 
Annahme vorübergehen, daß die Entwicklungsländer 
in Zukunft ihren Schuldendienstverpflichtungen um so 
leichter nachkommen können, je großzügiger (betrags- 
und konditionsmäßig) die Kreditgewährung der Geber
länder in der Gegenwart ist. Damit wird unterstellt, 
daß eine Aktivierung der Leistungsbilanz (im Rahmen 
der Zahlungsbilanz) der Entwicklungsländer im Zuge 
eines mit Auslandshilfe geförderten wirtschaftlichen 
Fortschritts a u t o m a t i s c h  eintreten wird und dann 
den Rücktransfer der aufgelaufenen Auslandsschulden 
ermöglicht.
Diese These hält jedoch einer realistischen Prüfung 
kaum Stand, was die Regierenden in den Schuldner
ländern wenig beunruhigen wird, um so mehr aber 
den Verantwortlichen in den Geberländern zu denken 
geben sollte. Die Praxis zeigt nämlich keineswegs, 
daß die Auslandshilfe bei den Entwicklungsländern 
automatisch zu einer Verringerung oder gar Beseiti
gung des oftmals beträchtlichen Handelsbilanzdefi
zits führt, um die für den Schuldenabbau erforder
lichen Devisen zu verdienen. Gerade umgekehrt ver
hält es sich; Weil den Entwicklungsländern Kredit
hilfe gewährt wird (die sich in einer aktiven Kapital
bilanz niederschlägt), können sich diese Länder einen 
Überschuß der Importe über die Exporte leisten. Eine 
Änderung der Situation v/ird erst dann eintreten, 
wenn der Devisenzufluß in Form von Entwicklungs
hilfe eingeschränkt und endlich ganz gestoppt wird 
und wenn außerdem die bestehenden Schulden zu
rückgezahlt werden. Die Aktivierung der Leistungs
bilanz geht mithin nicht der Bedienung der Auslands
schulden voraus, sondern sie ist erst eine Folge der 
Erfüllung schuldnerischer Verpflichtungen.

Die bestehenden Sdiuldendienstschwierigkeiten kön
nen nicht durch Bereitstellung immer neuer Entwick
lungshilfekredite behoben werden. Die Schuldenlast 
und damit die Rücktransferverpflichtungen würden 
nur immer drückender werden. Ein vernünftiger Weg 
wäre vielmehr, einem Entwicklungsland grundsätz
lich nicht mehr Kredite zu gewähren, als es seine vor
aussichtliche Fähigkeit zum Schuldenrücktransfer zu
läßt.

3) V g l. h ie rz u  F . W . M e y e r :  Z a h lu n g sb iia n zp ro b lem e  d e r  E n t- 
v /ick lu n g s lä n d e r. In : Jah rb ^ id i d e r  S o z ia lw is se n sd ia f t, 1963, H e il  3.
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Daher stößt auch die von den Entwicklungsländern 
geforderte Verwirklichung des sog. Nettoprinzips auf 
grundsätzlidie Bedenken. Die Anwendung dieses Prin
zips, d. h. die überkompensierung von Tilgungs- und 
Zinsleistungen auf empfangene Kredite durch eine 
entsprechend höhere Neukreditgewährung (Brutto
hilfe) der Geberländer, die den Entwicklungsländern 
jährlich eine bestimmte NettohiUe sichert, muß zwangs
läufig ein auf die Dauer höchst gefährliches Anwach
sen des Schuldenberges und der Schuldendienstlast 
zur Folge haben. Ob ein Entwicklungsland eine der
artige Kumulierung von Schulden jemals ohne we
sentliche fremde Hilfe — z. B. Schuldenerlaß — ab
bauen könnte, muß ernsthaft bezweifelt werden.

Auch eine fortsdireitende Aufweichung der Kredit
konditionen kann keine wirkliche Lösung des Ver
schuldungsproblems sein. Einerseits läßt sich durdi 
Ausweitung der Laufzeiten und des tilgungsfreien 
Zeitraums der Sdiuldenrücktransfer lediglich zeit
lich hinausschieben, nicht aber vermindern. Anderer
seits sdilagen die aus einer evtl. Zinsermäßigung frei
werdenden Beträge im Vergleich zu den Tilgungs
zahlungen kaum zu Buche.

Damit soll jedodi nidit bestritten werden, daß eine 
jede Erleichterung von Kreditkonditionen für den 
Schuldner eine gewisse Erleichterung bedeuten kann. 
Die Entwicklungshilfe wird erst nach einem Zeitraum 
Früchte tragen, der vielleicht länger ist als die heute 
von den Geberländern zugestandenen Darlehenslauf
zeiten, so daß eine Ausdehnung dieser Fristen nütz
lich sein kann. Und natürlich belastet ein Zins von 
5 ”/o den Devisenhaushalt eines Schuldnerlandes mehr 
als ein Satz von 3 "/o.

Ö KO N O M ISCH E  FUNKTION DER KREDITKONDITIONEN

Die Geberländer sind längst zu der Erkenntnis ge
kommen, daß Kapitalmarktkonditionen in der Ent
wicklungshilfe in aller Regel fehl am Platze sind. 
Deutsdiland hat zum Beispiel die Kreditbedingungen 
seiner Kapitalhilfe in den letzten Jahren merklich er
leichtert und im Schnitt immer mehr der Konditionen- 
Empfehlung angepaßt, die vom DAC, dem Entwick
lungshilfeausschuß der OECD, im Jahre 1965 verab
schiedet worden ist. Diese Empfehlung sieht vor, 
daß ein wesentlidier Teil der öffentlichen Entwick
lungshilfe zu 3 "/o Zinsen, 25 Jahren Laufzeit und 7 
tilgungsfreien Jahren vergeben werden soll.

Einer darüber hinausgehenden Aufweichung der Kre
ditbedingungen dürften sehr enge Grenzen gesetzt 
sein, sofern die Geberländer audi künftig ihre Ent
wicklungshilfe überwiegend in Form von Krediten 
und nicht in Form von Zuschüssen gewähren sollen. 
Eine immer weitere oder schließlicii sogar gänzliche 
Beseitigung des Zinsregulativs birgt die Gefahr von 
Kapitalverschwendung in sich und dürfte die Entwick
lungsländer dazu verleiten, sich immer weiter vom 
wirtschaftlichen Denken zu entfernen. Auch in der 
Entwicklungshilfe kommt den Kreditkonditionen eine 
ökonomische (und politische) Funktion zn. Die These:

„Was nidits kostet, ist auch nichts wert“ mag zwar 
übertrieben, in der Entwicklungshilfe aber nicht ganz 
unberechtigt sein. Durcäi die Tilgungs- und Zinsver
pflichtung wird auf die Verantwortlichen in den Ent
wicklungsländern zumindest ein Druck ausgeübt, die 
Kapitalmittel möglichst ertragbringend einzusetzen. 
Auf jeden Fall dürfte der Zwang zu ökonomisch sinn
voller Verwendung weniger stark sein, wenn eine 
Schuldendienstverpflicfatung entfällt. Der ständige 
Rückfluß von Kapitalhilfemitteln in Form von Til
gungs- und Zinszahlungen ermöglicht es überdies den 
Geberländern, zusammen mit den Nehmerländern 
immer wieder neu und gewissenhaft über den Wieder
einsatz dieser Mittel zu entscheiden und dadurch 
eine Kontrolle auszuüben, die bei Bereitstellung von 
Entwicklungshilfe ohne Rückzahlungsverpflichtung 
praktisch nicht durchführbar wäre.

Zusammenfassend betrachtet sind es nicht in erster 
Linie die Kreditkonditionen, um deren „Verbesserung" 
sich Gläubiger- bzw. Schuldnerländer bei ihren An
strengungen um Lösung des Schuldenproblems be
mühen sollten. Die Fähigkeit der Sciiuldnerländer, 
ihren Schuldendienstverpflichtungen nachkommen zu 
können, wird letzten Endes allein von ihrer wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit bestimmt.

Die Geberländer sollten sich daher vorrangig darauf 
konzentrieren, die von ihnen bereitgestellten Mittel 
in Projekten mit höchster wirtschaftlicher Effizienz 
anzulegen, um damit die Beseitigung vorhandener 
Zahlungsbilanzschwierigkeiten einzuleiten.

Die Nehmerländer müssen ihrerseits bemüht sein und 
notfalls auch von den Geberländern energisch dazu 
gedrängt werden, ihre Wirtschaftspolitik stärker auf 
folgende Aufgaben auszurichten:
□  Aufstellung realistischer Entwicklungspläne, die 

von vornherein die Eingliederung der nationalen 
Wirtschaft unter Ausnutzung komparativer Kosten
vorteile in das arbeitsteilige internationale Wirt
schaftssystem vorsehen.

□  Sorgfältige Auswahl der zu finanzierenden Ent
wicklungshilfeprojekte, wobei solche mit relativ 
kurzen Ausreifungszeiten zu bevorzugen wären.

□  Stabilhaltung der eigenen Währung, Schaffung 
eines gesunden Klimas für private Auslandsin
vestitionen. Verbreiterung der internen Kapital- 
anfbringung (Schaffung eines Kapitalmarktes, Ver
besserung der Steueraufbringung).

□  Begrenzung der Kreditaufnahme im Ausland, ins
besondere der Aufnahme von kurzfristigen Liefe
rantenkrediten, auf ein wirtschaftlicii vertretbares 
Maß.

Die Geberländer können immer nur Hilfe zur Selbst
hilfe gewähren. Die Entwicklungsländer tragen nicht 
nur die Hauptverantwortung, sie müssen auch die 
Hauptleistung für ihren wirtschaftlichen Aufbau selbst 
erbringen. Sie müssen daher auch den wichtigsten 
Beitrag zur Überwindung von Schuldendienstschwie
rigkeiten selbst leisten.
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